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Feier der Erstkommunion 
am 25.4.2021 in Kirchentellinsfurt
Am Sonntag, 25.4.2021, konnten fünf Erstkommunionkinder 
aus Kirchentellinsfurt ihre Erstkommunion noch in der Kirche 
Christus König des Friedens feiern.
Die Kinder wurden ab November 2020 unter Anleitung von 
Pfarrer Begovic zu Hause von ihren Eltern und in mehreren 
thematischen Gottesdiensten auf die Vollmitgliedschaft in der 
eucharistischen Gemeinschaft vorbereitet. Gruppenstunden 
waren leider nicht möglich.
„Wir gehören zusammen“, so hieß das Motto des Gottes-
dienstes. In seiner Predigt bezog sich Pfarrer Begovic auf 
das Evangelium Lk 24,13-35, in dem Jesus zwei seiner Jün-
ger auf dem Weg nach Emmaus begegnete und mit ihnen 
ein engagiertes Gespräch führte. Obwohl Gespräche zurzeit 
nur mit Abstand, mit Maske, per Telefon oder in Online-

Meetings stattfinden können, sind sie besonders wichtig. Sie 
schenken uns Trost und Zuversicht, schenken uns Freude, 
stärken unser Zusammengehörigkeitsgefühl.
Vor allem unser Glaube lebt vom Gespräch miteinander und 
mit Gott.
Ein gutes Miteinander beeinflusst unser Leben positiv. Der 
Glaube an Gott gibt uns die Kraft, sich gegenseitig zu lie-
ben, barmherzig und geduldig miteinander zu sein. 
Im kleinen Kreis ihrer Familien feierten die Kinder sehr auf-
merksam und mit Eifer diesen Festgottesdienst. Musikalisch 
begleitet wurden die Feiern mit kindgerech ten, neuen geist-
lichen Liedern von Kristina Stiegler (Orgel und Klavier) und 
einigen Sänger*innen des Kirchenchors unter der Leitung von 
Brigitte Häberli.

V.l.n.r.: Johannes Oetjens, Fabio Lombardi, Pfarrer Dr. Tomas Begovic, Giovanni Fazio, Fabio Lopes Da Cunha und Jacob Luz
 Foto: Thomas Merz
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Bestellung für die Aktion „Faires Frühstück“ am Samstag, 15.05.2021 
per Post an: Gemeindeverwaltung, Rathausplatz 1, 72138 Kirchentellinsfurt 

 
Die Produkte können Sie am 15.05.2021 zwischen 8.30 Uhr und 11.00 Uhr gegen Bezahlung (bitte in bar, 
Preis variiert je nach Bestellung) im oder vor dem Rathaus abholen. Abhängig von den geltenden Corona-
Regelungen können sich Änderungen ergeben. Diese werden rechtzeitig mitgeteilt. 
Achtung: Die Bestellfrist endet am Sonntag, den 09.05.2021. Danach können leider keine Bestellungen 
mehr entgegengenommen werden. 

Persönliche Angaben (Pflichtangaben): 
Herr/Frau  Nachname, Vorname:   ______________________________________________________    

Straße/Hausnummer:        ______________________________________________________ 

Postleitzahl/Ort:       ______________________________________________________ 

Telefon:  ________________________        E-Mail: _____________________________ 

 

Menge        Menge 

 Milch 3,5% 1 Liter für 1,75 €     Butter 250 g für 2,29 € 
 

 Schokomüsli mit Vollkornflocken 500 g für 2,49 €   Knusperschokomüsli 500 g - 2,49 € 

 Bio Rohrzucker 500 g für 1,49 €     Bananen Bio je kg für 1,59 € 
 

 Honig cremig 500 g für 5,99 €     Waldhonig 500 g für 6,49€ 

 Thunfisch Aufstrich Olive 100g Dose für 3,45 €   Trinkschokolade 400 g für 2,95 €  
 

 Kaffee/Espresso gemahlen 250 g für 7,50 €    Kaffee/Espresso Bohnen 250 g 7,50 € 

 English Breakfast Tea in Beuteln 2,95 €    Grüner Tee in Beuteln 2,95 € 
 

 Roibosch Tee Packung Beutel 1,59 €    Orangensaft 1 Liter für 1,29 € 

 Multivitaminsaft 1 Liter für 1,29 €     Nuss Nougat Aufstrich 400 g 4,79 € 

 Marmelade Grapefruit-Orange 340 g für 4,29 €   Marmelade Mango 340g für 4,29 € 
 
Backwaren (hergestellt vom Volksbänkle) 
 

 Helle Dinkelbrötchen je 0,50 €     Dunkle Dinkelroggen je 0,50 € 
 

 Milchbrötchen Dinkel je 0,50 € 
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Altpapierbündelsammlung am 8. Mai 2021
Am Samstag, 8. Mai 2021, findet wieder eine Altpapierbündel-
sammlung statt. 
Der sammelnde Verein ist an diesem Tag der TB Kirchentel-
linsfurt 1896 e.V.

Bitte stellen Sie Ihre gebündelten Altpapierstapel rechtzeitig zur 
Abholung bereit, so dass diese auch problemlos mitgenommen 
werden können. Für Ihre Mitwirkung danken die altpapiersam-
melnden Vereine der Gemeinde.

Rathaus geschlossen 

Das Rathaus bleibt am 

Freitag, 14. Mai 2021 
 
geschlossen. 

 

Der Notdienst des Gemeindebauhofes ist unter 
der Tel.Nr.: 0151  16344693 erreichbar. 

Bei Sterbefällen setzen Sie sich bitte mit der 
Firma Flunkert, Tel.: 07121 370166, in 
Verbindung. 

 
 
Ihr Bürgermeisteramt 
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ALLGEMEINVERFÜGUNG

1.  Die Verkehrs- und Begegnungsflächen nach § 20 Abs. 9 Co -
ronaVO werden im Landkreis Tübingen wie folgt festgelegt:

Große Kreisstadt Tübingen
- Österberg inklusive Österbergturm, linker Österberg
-  Areal zentraler Versorgungsbereich: Flächenbereich ab Kreu -

zung Kelternstraße/Bethlestraße (Kelternstraße 23) bis Lust -
nauer Tor, Bereich Wilhelmstr. 3 und 3/1 und Lustnauer Tor 
über Mühlstraße inklusive Gartenstraße 4 und Eberhardsbrü -
cke einschließlich Neckarinsel mit Platanenallee, Wöhrdstra -
ße, Friedrichstraße 1 - 13, Poststraße 1 - 3, Europaplatz bis 
einschließlich Nr. 17 (Reisezentrum Bahnhof), Europastraße 
von Busbahnhof bis Karlstraße, Uhlandstraße Nr. 11 bis 
Karlstraße, Neckargasse, Clinicumgasse, Bursagasse, Wie -
nergässle, Haaggasse, Vor dem Haagtor und Belthlestraße 
bis Kreuzung Kelternstraße sowie der gesamte davon um -
schlossene Bereich

-  Areal Sternplatz: mit Sternplatz, Eugenstraße von Sternplatz 
bis Kreuzung Achalmstraße sowie Eberhardstraße bis Kreu -
zung Katharinenstraße inklusive Katharinenstraße 53

Gemeinde Kusterdingen
- Parkplatzgelände Kusterdingen (Ziff. 1)
-  Aussichtspunkte Schönblick/Gewann Hülbenäcker und 

Reutäcker sowie Schieberhaus BWV (Ziff. 2)
-  Schulhofgelände August-Lämmle-Schule (Mozartstraße 25)/

Firstwald-Gymnasium (Jahnstraße 29) mit Parkplatzgelände 
und Zugangsbereich Härtensporthalle (Jahnstraße 33) (Ziff. 3)

-  Areal Hundeübungsplatz, Heerstraße mit Parkplatzbereich 
und Aufenthaltsbereich mit Sitzbank (Ziff. 4)

-  Kinderspielplatz Jahnstraße, Festplatzgelände und Kinder -
spielplatz Ortsmitte (Ziff. 5)

-  Aufenthaltsbereich Ortsmitte: Areal In der Klinge/Lindenbrun -
nenstraße/Emil-Martin-Straße (Ziff. 6)

Gemeinde Kirchentellinsfurt
- Sportzentrum Faulbaum: Funpark inklusive Parkplatz
- Seitenarm Neckar
-  Schulzentrum Kirchentellinsfurt: Areal Schulstraße/Kirchfeld -

straße/Kirchackerstraße/Billinger Allee inklusive Graf-Eber -
hard-Schule (Kirchfeldstr. 15), Kirchfeldschule (Rathausplatz 
1), Kindergarten Regenbogen (Kirchfeldstr. 9), Kirchfeldstr. 1, 
Kirchfeldstr. 15, Billinger Allee 14

- Albliege, Flurstück 2829, Kirchentellinsfurt
- Gelände Richard Wolf-Halle, Neue Steige 25, Kirchentellinsfurt
- Schützenhaus, Hintere Geige 1, Kirchentellinsfurt
- Baggersee Kirchentellinsfurt inklusive Parkplatz

2.  Ausnahmen von den Regelungen der Ziff. 1 erteilt die Orts -
polizeibehörde aus wichtigem Grund im Einzelfall.

3.  Diese Allgemeinverfügung tritt mit Ablauf des 16. Mai 2021 
außer Kraft. Sie tritt vorher außer Kraft, soweit die 7-Ta -
ges-Inzidenz von 100/100.000 Einwohner bezogen auf den 
Landkreis Tübingen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen un -
terschritten wird.

BEGRÜNDUNG

I. Sachverhalt
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat in ihrer Verord -
nung über Infektionsschützende Maßnahmen gegen die Aus -
breitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung - Corona -
VO) allgemeine Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
des Coronavirus getroffen. Nach § 20 Abs. 1 CoronaVO sind 
die unteren Verwaltungsbehörden befugt und aufgerufen, so -
weit erforderlich, weitergehende Schutzmaßnahmen zur wirksa -
men Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus zu treffen. 
Hierzu sieht § 20 Abs. 9 der CoronaVO die Ausweisung von 
Flächen zum Verbot des Ausschanks und Konsums von Alko -
hol in der Öffentlichkeit vor.
Der Landkreis Tübingen hat am 30.3.2021 den Grenzwert von 
100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an 7 Tagen über -
schritten und seitdem nicht mehr unterschritten. Am 3.5.2021 
beträgt die Inzidenz laut RKI 170,1.
Es besteht somit jetzt ein erhöhtes regionales Risiko, sich 
mit dem SARS-CoV-2-Virus zu infizieren. Die in dieser Allge -
meinverfügung erlassenen Beschränkungen stützen sich auf § 
20 Abs. 9 CoronaVO, wonach Ausschank und Konsum von 
Alkohol auf von den zuständigen Behörden festgelegten öf -
fentlichen Plätzen oder öffentlich zugänglichen Einrichtungen 

verboten werden kann.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) als konzeptionierende Stelle 
im Sinne des § 4 IfSG geht davon aus, dass die Übertra -
gung des Virus insbesondere durch Tröpfcheninfektionen aus 
dem Rachen- und Nasenbereich sowie durch Luftaerosole 
dieser Ausscheidungen übertragen wird. Es ist nach den 
vorliegenden Erkenntnissen möglich, dass Personen das Vi -
rus in sich tragen und bereits ausscheiden (die Personen 
also infektiös sind), noch bevor erste Symptome auftreten. 
Es gibt daher Fälle, in welchen die betreffende Person man -
gels Symptomen keine Kenntnis von ihrer Erkrankung hat. 
Bei unkontrollierter Ausbreitung des Virus ist in kurzer Zeit 
mit einer hohen Anzahl behandlungsbedürftiger Personen mit 
schweren und kritischen, bis hin zu tödlichen Krankheitsver -
läufen zu rechnen. Es droht die Gefahr, dass die Strukturen 
der Gesundheitsversorgung durch den gleichzeitigen starken 
Anstieg an Patienten mit ähnlichem Behandlungsbedarf über -
lastet werden.
Das RKI empfiehlt vorrangig die Einhaltung geeigneter Hygie -
nemaßnahmen, die Einhaltung von Abständen und Vermeidung 
nicht dringend erforderlicher Kontakte.
Dem Landratsamt liegen Erkenntnisse vor, dass die Regeln zur 
Kontaktbeschränkung (§ 9 CoronaVO) und des Abstandsgebo -
tes (§ 2 CoronaVO) insbesondere bei privaten Zusammenkünf -
ten an öffentlichen Orten unter Einfluss alkoholischer Getränke 
missachtet werden.
Durch den Verzehr alkoholischer Getränke wird bereits bei 
geringen Mengen die Steuerungsfähigkeit herabgesetzt, ferner 
tritt regelmäßig eine Enthemmung ein, so dass die Wahr -
scheinlichkeit der Verletzung von Kontaktbeschränkungen, Ab -
stands- und Hygienegeboten deutlich erhöht ist.
Das Landratsamt nimmt auf Grund der gewonnenen Erkennt -
nisse an, dass die Verletzung von Kontaktbeschränkungen, 
Abstands- und Hygienegeboten in Zusammenhang mit dem 
Konsum alkoholischer Getränke an öffentlichen Orten einen 
wesentlichen Einfluss auf das Infektionsgeschehen im Land -
kreis Tübingen ausübt. Auf Grund der Erkenntnisse erfolgten 
die Zusammenkünfte vorrangig in Fußgängerbereichen, öffent -
lichen Grünanlagen der Kommunen und auf Grillplätzen.
Das Landratsamt erlässt die Allgemeinverfügung, um ge -
zielt gegen Verstöße gegen infektionsverhütende Maßnah -
men vorzugehen und unterhält in Zusammenarbeit mit den 
kreisangehörigen Kommunen ein „Monitoring-System“, um an 
Hand von Rückmeldungen über sonstige gefahrenträchtige 
öffentliche Orte die Verfügung gezielt anpassen zu können. 
Die unter Ziff. 1 aufgeführten Flächen betreffen öffentliche 
Bereiche, an denen die Ortspolizeibehörden Verstöße gegen 
Kontakt- und Ansammlungsverbote oder Hinweise auf gestei -
gerten Konsum von Alkoholika (insbesondere durch Auffinden 
leerer Flaschen und Dosen alkoholischer Getränke) festge -
stellt haben.
Die Maßnahmen sind bis einschließlich 16.5.2021 begrenzt, 
um unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Inkubati -
onszeit den Einfluss auf das Infektionsgeschehen beurteilen 
zu können.

II. Rechtliche Würdigung
Die Landesregierung hat mit Verordnung vom 27.3.2021 (in 
der jeweils gültigen Fassung) (CoronaVO) auf Grund von § 32 
i.V.m. §§ 28 - 31 IfSG infektionsschützende Maßnahmen ge -
gen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 angeordnet. Ge -
mäß § 20 Abs. 1 CoronaVO können die zuständigen Behörden 
weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen treffen.
Die Allgemeinverfügung beruht auf § 28 Abs. 1 S.1, 2 IfSG 
i.V.m. § 1 Abs. 6a der Verordnung des Sozialministeriums über 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSGZustV). 
Nach § 1 Abs. 6a-c S.1 IfSGZustV i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr.3 
ÖGDG (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst) i.V.m. 
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 LVG (Landesverwaltungsgesetz Baden-Würt -
temberg) ist das Gesundheitsamt des Landkreises Tübingen 
zuständig für den Erlass der getroffenen Allgemeinverfügung.
Gemäß § 28 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LV -
wVfG) ist vor dem Erlass eines belastenden Verwaltungsaktes 
grundsätzlich eine Anhörung erforderlich. Nach § 2 Abs. 2 
Nr. 1 und Nr. 4 LVwVfG kann von einer Anhörung abgesehen 
werden, wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr in 
Verzug notwendig erscheint bzw. die Behörde eine Allge -
meinverfügung erlassen will. Im Rahmen des pflichtgemäßen 
Ermessens wird angesichts der dynamischen Entwicklung der 
Fallzahlen im Landkreis Tübingen im Zusammenhang mit der 
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Ausbreitung des Coronavirus von einer Anhörung abgesehen.
Gem. § 20 Abs. 1 IfSG i.V.m. § 20 Abs. 1 CoronaVO kann 
die zuständige Behörde, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider im Sinne des § 2 
Nr. 4-7 IfSG festgestellt werden, weitergehende Maßnahmen 
zum notwendigen Schutz vor Infektionen erlassen, soweit und 
solange dies zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für Be -
schränkungen zu Abgabe und Konsum alkoholischer Getränke, 
die bereits durch den Verordnungsgeber in § 20 Abs. 9 Co -
ronaVO vorgesehen sind. Die Entscheidung liegt im Ermessen 
der zuständigen Behörde.
Der Anwendungsbereich ist eröffnet. Das Virus SARS-CoV-2 
hat sich im Landkreis Tübingen bereits verbreitet, so dass 
Personen i.S.d. § 2 Nr. 4-7 IfSG festgestellt wurden. Im 
Kreis Tübingen ist die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfizier -
ten je 100.000 Einwohner seit 18.3., die 7-Tage-Inzidenz von 
100 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner seit 30.3.2021 dau -
erhaft überschritten. Aufgrund der sich dynamisch entwickeln -
den Lage, insbesondere das aktuell vorliegende exponentielle 
Wachstum der Neuinfektionen, sieht das Landratsamt Tübin -
gen die Notwendigkeit, weitergehende kontaktreduzierende 
Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu 
ergreifen.
Zweck der Allgemeinverfügung ist es, die Ausbreitung des Co -
ronavirus zu verlangsamen, Infektionsketten zu unterbrechen 
und die Gesundheitsversorgung für die gesamte Bevölkerung 
aufrechtzuerhalten. Bei einer unkontrollierten Ausbreitung ist 
in kurzer Zeit mit einer hohen Anzahl behandlungsbedürftiger 
Personen mit schweren und kritischen, bis hin zu tödlichen 
Verläufen zu rechnen. Es droht die konkrete Gefahr, dass die 
Strukturen der Gesundheitsversorgung durch den gleichzeiti -
gen starken Anstieg an Patienten mit ähnlichem Behandlungs -
bedarf überlastet werden.
Die Gefahr besteht auch in Ansehung der Tatsache, dass zwi -
schenzeitlich ca. 27,7 % der Bevölkerung eine Erst- und ca. 
7,7 % eine Erst- und Zweitimpfung erhalten haben, da insbe -
sondere durch das Auftreten von Virusvarianten, insbesondere 
der sogenannten „britischen Mutante“ (B.1.1.7), die zwischen -
zeitlich im Kreisgebiet vorherrschend ist, schwere, kritische 
und tödliche Verläufe auch bei Personengruppen auftreten, die 
bis auf wenige Ausnahmen noch ohne Impfschutz sind.
Höhere Infektionszahlen würden zunächst die Kontaktnach -
verfolgung unmöglich machen, was zur Beschleunigung des 
Infektionsgeschehens führen würde. Ein weiterer Anstieg wür -
de dann selbst die gut ausgebaute Krankenhausinfrastruktur 
gefährden mit potenziell erheblichen Folgen für die Gesundheit 
vieler Betroffener. Die Zahl der Hospitalisierten im Landkreis 
steigt beständig. Stand 30.4.2021 versorgt das Universitätskli -
nikum Tübingen 31 mit dem Coronavirus infizierte Patienten, 
21 davon auf der Intensivstation. Vor einem Monat (29.3.2021) 
wurden nur 12 mit dem Coronavirus infizierte Patienten ver -
sorgt, hiervon 9 auf der Intensivstation. Eine Rückkehr zu 
einem kontrollierten Infektionsgeschehen ist zu einem solchen 
Zeitpunkt nur mit umfassenden Beschränkungen zu erreichen, 
die schwere Folgen für die wirtschaftliche, soziale und insbe -
sondere gesundheitliche Situation im Landkreis Tübingen und 
dem gesamten Land hätten.
Die in der Allgemeinverfügung erlassenen Maßnahmen stellen 
notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne von § 28 Abs. 1 IfSG 
dar. Das Landratsamt hat Erkenntnisse gewonnen, nach denen 
Übertretungen der Kontaktbeschränkungen (§ 9 CoronaVO) 
sowie Abstands- und Hygienegebote (§§ 2 bzw. 4 Corona -
VO) im Rahmen des Konsums alkoholischer Getränke in der 
Öffentlichkeit stattfinden. Die Untersagung ist zur Durchset -
zung der Maßnahmen aus der CoronaVO geeignet. Durch die 
Untersagung der Abgabe und des Konsums von Alkohol an 
öffentlichen Plätzen werden Gelegenheiten zur Bildung von 
Ansammlungen und der Unterschreitung des gebotenen Ab -
standes verringert.
Insbesondere ab dem Monat Mai ist auf Grund von Feier -
tagen, langen Wochenenden und dem Temperaturanstieg mit 
vermehrten Ausflugsaktivitäten zu rechnen. Im Rahmen von 
Ausflugsaktivitäten ist schwerpunktmäßig bei jüngeren Bevöl -
kerungsgruppen mit Alkoholkonsum und Ansammlungen zu 
rechnen. Die Gruppe der 20- bis 29-Jährigen verzeichnet im 
Zeitraum 1.3. bis 18.4.2021 mit einem Anteil von 19 % (280 
von 1492 Fällen) den höchsten Anteil an Neuinfektionen.

Die Maßnahmen sind auch erforderlich, dem Landratsamt ste -
hen keine gleich geeigneten milderen Mittel zur Verfügung. Die 
Maßnahmen konzentrieren sich insbesondere nur auf öffentli -
che Flächen, an denen verstärkt Verstöße gegen die Corona -
schutzmaßnahmen verzeichnet werden konnten.
Die Maßnahmen sind auch angemessen und damit verhältnis -
mäßig im engeren Sinne. Durch das Ausschankverbot wird die 
Möglichkeit des Erwerbs alkoholischer Getränke nicht generell 
unterbunden, so dass ein Erwerb und der Konsum im privaten 
Bereich möglich bleiben. Der Ausschank offener alkoholischer 
Getränke bietet jedoch eine deutlich erhöhte Wahrscheinlich -
keit, dass der Konsum im öffentlichen Raum und in Gruppen 
stattfindet.
In Bezug auf die Risiken für die Kontakt- und Hygienevor -
schriften durch die alkoholbedingte Enthemmung muss das 
Interesse der Bürger am Konsum an bestimmten öffentlichen 
Plätzen gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der 
Verhütung besonders übertragungsträchtiger Verhaltensweisen 
in Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus zu -
rücktreten. Das Gesundheitsamt des Landkreises Tübingen 
ist als zuständige Behörde verpflichtet, die Gesundheit und 
das Leben von Personen zu schützen; dies ergibt sich aus 
dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
(Art. 2 Abs. 2 S.1 GG). In der gegenwärtigen Situation steht 
zu erwarten, dass eine Beschränkung von Alkoholausschank 
und -konsum zu einer Reduzierung der Ausbreitung des Co -
ronavirus beitragen. Aufgrund der potenziellen Gefahr für die 
Aufrechterhaltung des öffentlichen Gesundheitswesens muss 
die allgemeine Handlungsfreiheit der Bürger in Ansehung der 
Bedeutung des Schutzgutes der gefährdeten Rechtsgüter zu -
rückstehen.
Nach § 20 Abs. 1 S.1 LVwVfG ist der unmittelbare Zwang vor 
seiner Anwendung anzudrohen. Mildere Mittel als die Anwen -
dung des unmittelbaren Zwangs, wie z.B. das Zwangsgeld, 
kommen nicht in Betracht, da die Ansammlungen im Zweifel 
unmittelbar aufzulösen sind, um den Zweck der Maßnah -
men nicht zu gefährden. Ferner muss die Anordnung sofort 
durchgesetzt werden, um die Verbreitung einer übertragbaren 
Krankheit mit potentiell schwersten Folgen für die Betroffenen 
zu verhindern.

III. Hinweise
Aktuelle Informationen sind auf der Website des Landkreises 
(www.kreis-tuebingen.de) zu finden.
Diese Allgemeinverfügung sowie ihre Begründung kann wäh -
rend der Dienstzeiten beim Landratsamt Tübingen, Wilhelm-
Keil-Str. 50, 72072 Tübingen, in Raum C 105 kostenlos ein -
gesehen werden und ist ggf. gegen Kostenerstattung als 
Ausdruck erhältlich.
Die Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Veröffentli -
chung auf der Internetseite www.kreis-tuebingen.de als be -
kannt gegeben. Da die Verbreitung des Virus exponentiell 
erfolgt und daher jeder Tag ohne die Maßnahmen dieser 
Verfügung ein weiteres hohes Verbreitungsrisiko nach sich 
zieht, ist die sofortige Bekanntmachung im Internet zwingend 
erforderlich.
Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG haben 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die vorgenannten 
Maßnahmen keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Tübingen, 
Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Tübingen erhoben werden.

Tübingen, 3.5.2021

Joachim Walter
Landrat

Das sechsjährige Technische Gymnasium an der Gewerblichen 
Schule Tübingen:  Bis zum 7. Juni 2021 bewerben
Das Technische Gymnasium an der Gewerblichen Schule 
Tübingen bietet für technisch interessierte Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, ab der 8. Klasse das Abitur zu er -
reichen.
Die sechsjährige Schulart eröffnet Schülerinnen und Schü -
lern aus Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Ge -
meinschaftsschulen und Gymnasien den Weg zur allgemei -
nen Hochschulreife. Mädchen und Jungen, deren Stärken im 
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naturwissenschaftlich-technischen Bereich liegen, können von 
einem Wechsel auf das Berufliche Gymnasium nach der 7. 
Klasse profitieren. Für einen Platz kann man sich noch bis 
Montag, 7. Juni 2021, bewerben. Gewechselt wird nach Ab -
schluss der Klassenstufe 7, der Schulbeginn erfolgt dann wie 
gewohnt nach den Sommerferien im September 2021. Auch 
ein Wechsel nach Abschluss der Klasse 8, bei dem die 8. 
Klasse am Technischen Gymnasium wiederholt wird, ist als 
Einstieg möglich. Träger der Gewerblichen Schule Tübingen ist 
der Landkreis Tübingen.
Ausführliche Informationen zum sechsjährigen Technischen 
Gymnasium und zum Bewerbungsverfahren gibt es im Internet 
unter www.gs-tuebingen.de unter der Rubrik Bildungsangebot/
Technisches Gymnasium oder unter Tel. 07071 978-212.

Neue Online-Vorträge zum Thema „Vegetarische und vegane 
Ernährung für Kleinkinder“
In den kommenden Monaten bietet die Abteilung Landwirt -
schaft des Landratsamtes Tübingen wieder zahlreiche Online-
Vorträge an. Neben neuen Terminen zu bereits bekannten und 
gut nachgefragten Vorträgen zu den Themen „Ernährung in 
der Schwangerschaft und Stillzeit“, „Babys erster Brei“, „Baby 
led weaning“ und „Essen wie die Großen“ ist ein Vortrag zum 
Thema „Vegetarische und vegane Ernährung für Kleinkinder?“ 
im Angebot. Dieser Vortrag wird am 1. Juni von 17.30 bis 
19.00 Uhr und am 12. Juli von 9.00 bis 10.30 Uhr angebo -
ten. Die Veranstaltungen finden im Rahmen der Landes -
initiative BeKi (Bewusste Kinderernährung) statt und werden 
gefördert vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbrau -
cherschutz. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Eine Ernährung mit wenigen tierischen Lebensmitteln oder 
dem totalen Verzicht von tierischen Lebensmitteln liegt voll 
im Trend. Ist diese Ernährungsform denn auch für Kleinkinder 
geeignet? Können sie sich mit dieser Ernährungsform optimal 
körperlich und geistig gesund entwickeln? Ist die Nährstoffver -
sorgung bei einer vegetarischen oder sogar veganen Ernäh -
rung ausreichend? Antworten auf diese und weitere Fragen 
sowie Möglichkeiten, Grenzen und Hintergründe werden im 
Vortrag erläutert und dargestellt. Die Teilnehmenden erhalten 
zahlreiche Tipps für die Umsetzung einer kindgerechten Ernäh -
rung im Alltag.  Vortragsreferentinnen sind Elvira Kalbacher, 
Diätassistentin, Ernährungsberaterin/DGE, BeKi-Referentin und 
selbst Mutter von vier Kindern, sowie Andrea Knörle-Schiegg, 
Dipl.-Ökotrophologin (FH), BeKi-Referentin und Mutter von 
zwei Kindern. Beide haben viel Erfahrung und beantworten 
gerne auch individuellen Fragen.
Termine und Anmeldung unter: www.kreis-tuebingen.de/land -
wirtschaft.html, Rubrik „aktuelle Veranstaltungen“. Dort findet 
man auch eine Terminübersicht für alle anderen Vorträge. Nach 
erfolgter Anmeldung erhält man einen Link zur Teilnahme. Wer 
kurzfristig doch nicht teilnehmen kann, sollte bitte über das 
Portal wieder absagen, damit andere Interessent/-innen über 
die Warteliste zum Zug kommen können.

Geflügelpestausbruch im Landkreis Böblingen:
Beobachtungsgebiet und Schutzmaßnahmen 
im Landkreis Tübingen aufgehoben 
Nach der Feststellung eines Geflügelpestausbruchs im Land -
kreis Böblingen wurde rund um den Umkreis des betroffenen 
Betriebs in Herrenberg ein Beobachtungsgebiet eingerichtet, 
welches auch Teile des Landkreises Tübingen umfasst. Im 
Rahmen einer Allgemeinverfügung hatte der Landkreis Tü -
bingen für die Gemarkungen Hailfingen, Altingen, Reusten 
und Breitenholz Maßnahmen für Geflügelhalter verfügt, wie 
z.B. Meldepflichten der Tierhalter, Verbringungsverbote für tie -
rische Erzeugnisse und verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen. 
Nachdem die Geflügelpest im Ausbruchsbetrieb vollständig 
erloschen ist und die amtlichen Untersuchungen abgeschlos -
sen sind, kann das Beobachtungsgebiet wieder aufgehoben 
werden. Diese Aufhebung hat der Landkreis Tübingen im Rah -
men einer Allgemeinverfügung bekannt gemacht, die auf der 
Homepage www.kreis-tuebingen.de unter der Rubrik 'Bekannt -
machungen' eingesehen werden kann.

Kreisbehindertenbeauftragte Silvia Pflumm 
zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung am 5. Mai:  
„Barrieren in den Köpfen abbauen“
Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung findet jedes Jahr am 5. Mai statt. Dieser 
Aktionstag wurde im Jahr 1992 von Interessenvertretungen ins 

Leben gerufen und wird seither jährlich begangen. Das Datum 
5. Mai wurde gewählt, da an diesem Tag auch der Europatag 
des Europarates stattfindet und damit gezeigt werden soll, 
dass alle Menschen europaweit gleichgestellt sein sollen.
Im Jahr 1994 wurde im Grundgesetz in Artikel 3 der Satz 
"Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer -
den" aufgenommen. Diese Änderung gilt bis heute als großer 
Erfolg der Gleichstellungsbewegung von Menschen mit Behin -
derungen.
Am 1. Mai 2002 trat das Bundesbehindertengleichstellungsge -
setz in Kraft, welches die Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderungen beseitigen bzw. verhindern sowie die gleichbe -
rechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Le -
ben in der Gesellschaft gewährleisten und ihnen eine selbstbe -
stimmte Lebensführung ermöglichen soll. 2006 wurde von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Rechts -
behindertenkonvention beschlossen, welche im Mai 2008 in 
Kraft getreten ist. Seit 2014 gibt es auch auf Landesebene 
ein Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 
In diesem ist unter anderem geregelt, dass es in jedem Land -
kreis eine*n kommunale*n Beauftragte*n für die Belange von 
Menschen mit Behinderung geben muss - als Anlaufstelle für 
Betroffene und gleichzeitig als Beratung für die Verwaltung. 
Im Landkreis Tübingen hat dieses Amt seit Dezember letzten 
Jahres Silvia Pflumm inne. Für sie hat der Europäische Pro -
testtag eine ganz besondere Bedeutung: "Dieser Tag soll das 
Thema der Gleichstellung behinderter Menschen einmal mehr 
in den Blickpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken", so 
Silvia Pflumm.
Die aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und 
die Förderung ihrer Eigenständigkeit haben im Landkreis Tü -
bingen einen hohen Stellenwert. Über allem steht das Ziel, 
Menschen mit Behinderungen und ihr Recht auf Teilhabe in 
sämtlichen Lebenslagen maßgeblich zu fördern. Zahlreiche 
Verbände und Organisationen in der Behindertenhilfe und 
-selbsthilfe leisten hierfür einen wichtigen Beitrag, wenn -
gleich die Corona-Pandemie eine große Herausforderung 
für diese wichtige Arbeit bedeutet. Davon ist auch Silvia 
Pflumm betroffen, die ihr Amt mitten in der Pandemie ange -
treten hat. Ihre Aufgabe ist es, die Interessen und Belange 
aller Menschen mit Behinderungen im Landkreis Tübingen 
zu wahren und die Teilhabe von Menschen mit Behinde -
rung am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Sie arbeitet 
mit Verbänden und Organisationen zusammen und steht 
Behörden und Organisationen, aber auch allen Bürgerinnen 
und Bürgern beratend zur Seite. "Inklusion ist jedoch kein 
Expertenthema, sondern ist überall dort präsent, wo Men -
schen sich begegnen", sagt Silvia Pflumm. Viele Menschen 
hätten aber Berührungsängste. "Die Barrieren sind oftmals 
in den Köpfen, aber wir alle können im Alltag dazu beitra -
gen, diese abzubauen: Freizeit- und Vereinsaktivitäten kön -
nen so gestaltet werden, dass alle mitmachen können. Der 
Einzelhandel von nebenan kann seinen Zugang barrierefrei 
gestalten. Firmen können Arbeitsplätze für Menschen mit 
Beeinträchtigungen schaffen. Es gibt zahlreiche Beispiele, 
wie jede und jeder sich einbringen kann, dass Inklusion zur 
Selbstverständlichkeit wird", ist die Kreisbehindertenbeauf -
tragte überzeugt. Silvia Pflumm ist im Landratsamt Tübingen 
unter Tel. 07071 207-6181 oder E-Mail kbb@kreis-tuebingen.
de erreichbar. Auf der Homepage des Landkreises Tübingen 
www.kreis-tuebingen.de, Suchbegriff "Behindertenbeauftrag -
te", findet man Informationen und Angebote der Kreisbehin -
dertenbeauftragten.

Als Jugendguide an NS-Verbrechen vor Ort erinnern
Noch bis zum 11. Mai anmelden
Auch dieses Jahr qualifizieren der Landkreis Tübingen und 
KulturGUT e.V. wieder Jugendliche, die als Jugendguides ge -
gen ein Honorar an NS-Verbrechen vor Ort erinnern. Die 
40-stündige kostenfreie Qualifizierung startet am 16. Mai 2021 
mit einem Online-Workshop. Jugendliche und junge Erwachse -
ne zwischen 15 und 25 Jahren können sich noch bis zum 11. 
Mai 2021 mit einem halbseitigen Motivationsschreiben und ei -
nem kurzen Lebenslauf unter jugendguide@kreis-tuebingen.de 
bewerben. Abhängig von der Entwicklung der pandemischen 
Lage finden die Workshops und Seminare, anhand derer die 
Inhalte der Qualifizierung bis zum Jahresende erarbeitet wer -
den sollen, digital oder vor Ort statt.
Nähere Infos unter www.jugendguide.de.
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Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Mitteilung über geänderte Erreichbarkeit
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes:
Ärztlicher Notdienst:
Rufnummer: 116117 (Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis
Universitätsklinikum Tübingen
Ottfried-Müller-Straße 49 (Gebäude 500)
72076 Tübingen
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 19.00 - 22.00 Uhr
Fr. 16.00 - 22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag  8.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.

Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Rufnummer 116117 (Anruf ist kostenlos)
Notfallpraxis in der Universitäts-Kinderklinik
Hoppe-Seyler-Straße 1 (Gebäude 410, Ebene 3)
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 10.00 - 19.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.
Unter der Woche telefonische Rufbereitschaft
zwischen 18.00 und 21.00 Uhr

HNO-ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer 116117 (Anruf ist kostenlos)
Notfallpraxis in der HNO-Klinik am Universitätsklinikum
Elfriede-Aulhorn-Straße 5 (Gebäude 600)
Öffnungszeiten:
Sa., So., Feiertag 8.00 - 20.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.

Augenärztlicher Dienst
Rufnummer 116117

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

An Wochenenden und Feiertagen ist der Dienst habende 
Zahnarzt unter der Telefon-Nr. 0180 5911-640 zu erfragen.

Apothekendienst

Dienstwechsel jeweils um 8.30 Uhr
Die Notfall-Nummer des Apothekennotdienstes lautet:
0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz)
Kurzwahl vom Handy 22833 (max. 69 Cent/Minute)
Unter dieser Nummer wird Ihnen die diensthabende Apotheke 
mitgeteilt.

Diakoniestation Härten

Ambulante pflegerische Dienste für
Kusterdingen, Jettenburg, Wankheim, Mähringen
Immenhausen, Kirchentellinsfurt und Wannweil
Kranken-, Altenpflege, Hauswirtschaft und mehr
Diakoniestation Tel. 07071 37411
Weinbergstraße 27
72127 Kusterdingen
Fax 07071 36272
E-Mail: diakonie@diakoniestation-haerten.de
Homepage: www.diakoniestation-haerten.de
Pflegedienstleitung und Hausnotruf: Gisela Weber
Stellvertretende Pflegedienstleitung: Annegret Nowak
Nachbarschaftshilfe: Sigrun Franz-Nadelstumpf
Geschäftsführung: Gabi Mötzung

Pflegestützpunkt-Beratung im 
Alter und bei Pflegebedürftigkeit

Kooperationspartner
Pflegestützpunkt
Landkreis Tübingen

Beratungsangebot für Kirchentellinsfurt
Der Pflegestützpunkt im Landkreis Tübingen ist Anlauf- und 
Beratungsstelle für alle Fragen rund um das Thema Pflege, 
denn Krankheit oder Pflegebedürftigkeit können unterschiedli -
che Fragen und Probleme aufwerfen: Wer hilft bei häuslicher 
Pflege? Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es für pflegende 
Angehörige? Wie finde ich ein geeignetes Pflegeheim? Die 
Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes geben Auskunft und 
Beratung zu diesen und weiteren Fragen. Die Beratung und 
Begleitung von pflege- und hilfsbedürftigen sowie chronisch 
kranken Menschen und deren Angehörigen erfolgt neutral, 
kostenlos und unabhängig.
Die Beratung kann telefonisch, in der Beratungsstelle oder in 
der Häuslichkeit erfolgen, Termine nach Vereinbarung.
Mittwochs  wird von 12.30 bis 16.30 Uhr eine Sprechstun -
de im Alten Rathaus (Emil-Martin-Straße 2) in Kusterdingen 
angeboten. Telefonisch ist Frau Seitz von Dienstag bis Don -
nerstag unter 0171 5693151 oder E-Mail: psp-moessingen@
kreis-tuebingen.de  erreichbar.
Das Landratsamt Tübingen und seine Außenstellen haben für 
den Publikumsverkehr geöffnet.
Die Außensprechstunde am Mittwochnachmittag kann aus 
Gründen des Infektionsschutzes nur nach vorheriger Termin -
vereinbarung stattfinden .
Alle weiteren Informationen finden Sie unter:
www.kreis-tuebingen.de

Vereinsnachrichten

CVJM
Kirchentellinsfurt e.V.

3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt 
vom 13. bis 16. Mai 2021
Vom bequemen Sessel aus beim Ökumenischen Kirchentag 
dabei sein! So gut hatten wir es noch nie!
Wegen Corona kann der Kirchentag in Frankfurt nicht wie 
geplant und wie bisher immer live stattfinden.
Alle Veranstaltungen, Gottesdienste und Gebete, Bibelarbeiten, 
Podien und Gespräche, alles wird im Internet übertragen oder 
ist dort abrufbar und wir können zu der Zeit, in der wir wollen, 
dabei sein!
Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, beginnt der Kirchentag 
mit einem ökumenischen Gottesdienst.
Ab Freitag sind die Bibelarbeiten freigeschaltet, am Samstag 
gibt es Live-Übertragungen und aufgezeichnete Tageszeiten -
gebete, Bibelarbeiten, Podien und Gespräche, die den ganzen 
Tag abgerufen werden können.
Der Schlussgottesdienst am Sonntag, 16. Mai 2021, wird im 
ZDF übertragen.
Wir finden das ganze Programm unter www.oekt.de.

 
 Foto: Werbung Kirchentag


